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Presseerklärung
Deutsche Sektion der IALANA: CIA-Flüge in Deutschland völkerrechtswidrig

Deutsche Juristenorganisation fordert klare Haltung

1.

Inzwischen ist von mehr als 300 CIA-Flügen in Europa die Rede, davon allein 96 in Deutschland. Die Staatsanwaltschaften in Mailand, München und Zweibrücken untersuchen zwei Fälle, in denen Araber in Europa von CIA-Agenten entführt und misshandelt worden sein sollen. In beiden Fällen setzten die USA offenbar Flugzeuge ein, die in Europa starteten und landeten. Nach einer von Human Rights Watch am 30.11.2005 veröffentlichten Liste sollen 26 Personen, die der Beteiligung an terroristischen Akten verdächtigt werden, von den USA an unbekannten Orten, sogenannten „black sites“ festgehalten werden, 




„EU meidet Konfrontation mit den USA“ Süddeutsche Zeitung 2.12.2005, Seite 1.

2.

Bei der Festnahme von Personen und deren Transport zu Haftanstalten durch Bedienstete des US-Auslandsgeheimdienstes CIA handelt es sich um staatliche Hoheitsakte der Regierung der USA. Soweit diese Hoheitsakte auf dem Territorium fremder Staaten – in diesem Falle Deutschland – vorgenommen werden, ohne dass eine entsprechende vorherige Einwilligung der Regierung des betroffenen Staates eingeholt wurde, verletzt dies das Gebot der Achtung der territorialen Souveränität. 

Aus der territorialen Souveränität über ein Gebiet folgt das Recht, die eigene Staatstätigkeit in diesem Gebiet zu entfalten. Jeder Staat hat danach das Recht, von jedem anderen Staat die Achtung seiner Gebietshoheit zu verlangen, 




Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, 3. Auflage 2002 § 60 II 1 m.H.a. ICJ Reports




1949, Seite 35 (Korfukanal-Fall). 

Das Gebot der Achtung der Gebietshoheit verbietet die Vornahme und die Durchsetzung staatlicher Hoheitsakte im fremden Staatsgebiet, 




Geiger, a.a.O. m.H.a. StIGH, Lotus-Fall, Ser.A 10, Seite 18 (1927). 

Ohne Einwilligung des Inhabers der Gebietshoheit darf ein Staatsorgan auf fremdem Staatsgebiet keine Hoheitsakte vornehmen. Verboten ist erst recht die heimliche Vornahme hoheitlicher Handlungen auf fremdem Gebiet. Abgesehen vom Verstoß gegen andere Normen liegt eine Verletzung der Gebietshoheit vor, wenn eine Person zum Zwecke der Strafverfolgung im fremden Staatsgebiet insgeheim festgenommen und entführt wird, 




Geiger, a.a.O. § 60 II 2 m.H.a. auf die Entführungsfälle Eichmann (Entführung 




aus Argentinien nach Israel, RGDIP 64 (1960, Seite 772), Argaud (Entführung 




aus Deutschland nach Frankreich, ZaöRV 25 (1965, Seite 295); Alvarez-Machain




(Entführung aus Mexiko in die USA) AJIL 93 (1999, Seite 892).

Der geheime Transport von Gefangenen auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland durch die CIA verletzt damit das Recht der Bundesrepublik Deutschland auf Beachtung seiner territorialen Souveränität. 

3.

Die Verletzung der territorialen Souveränität ist darüber hinaus aber auch bereits dann schon verletzt, wenn die CIA ohne Zwischenlandung mit Gefangenen den Luftraum über Deutschland durchquert, ohne etwa in Ramstein zwischenzulanden. 

Nach allgemeinem Völkerrecht, das u.a. in Artikel 1 des Chikago-Abkommens von 1944 geregelt ist, hat jeder Staat im Luftraum über seinem Hoheitsgebiet „volle und ausschließliche Lufthoheit“. 

Jeder Einflug in den deutschen Luftraum bedarf daher der ausdrücklichen Genehmigung. 

Die US-Regierung ist von der Pflicht, sich jedes Eindringen mit eigenen Flugzeugen in den Luftraum über der Bundesrepublik Deutschland durch die Bundesregierung genehmigen zu lassen, auch nicht durch das Nato-Truppenstatut und das im Jahr 1994 hierzu vereinbarte Zusatzabkommen befreit. 

Nach Artikel 57 Abs. 1 ZA NTS 1994 bedürfen nämlich auch US-Streitkräfte, die in Deutschland stationiert sind, grundsätzlich jeweils einer Genehmigung durch die deutsche Bundesregierung, wenn sie mit Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen in die Bundesrepublik Deutschland einreisen oder sich im und über dem Bundesgebiet bewegen wollen. 

Satz 2 dieser Vorschrift beinhaltet hiervon folgende Ausnahme: 




„Transporte und andere Bewegungen im Rahmen deutscher Rechtsvorschriften, 




einschließlich dieses Abkommens und anderer internationaler Übereinkünfte, den 




die Bundesrepublik und einer oder mehrerer der Entsendestaaten als Vertrags-




partei angehören, sowie damit im Zusammenhang stehender technischer Ver-




einbarungen und Verfahren gelten als genehmigt.“

Was als Truppe im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, ist in Artikel 3 des Nato-Truppenstatuts definiert: 




„Truppe ist danach das zu den Land-, See- oder Luftstreitkräften gehörende 




Personal einer Partei des Nato-Truppenstatuts, „wenn es sich im Zusammenhang




mit seinen Dienstobliegenheiten in dem Hoheitsgebiet „einer Vertragspartei, hier 




also Deutschlands, befindet“. 

Nach der Ausnahmevorschrift in Artikel 57 Abs. 1 Satz 2 ZA-NTS 1994 ist also nur die Einreise und die Bewegungsfreiheit in und über dem Bundesgebiet für solche US-Truppenteile generell erlaubt, die der NATO zugeteilt sind und die sich im Rahmen eines NATO-Auftrags bewegen. 

Hierzu gehören die Einheiten des Auslandsgeheimdienstes der USA eindeutig nicht. 

Die CIA gehört nicht zu den US-Streitkräften und schon gar nicht zu den der NATO unterstellten Teilen dieser Streitkräfte. 

Die Zurückhaltung, die sich der amtierende EU-Ratsvorsitzende Jack Straw in einem in der Süddeutschen Zeitung vom 2.12.2005 zitierten Brief an die US-amerikanische Regierung auferlegt hat, indem er die US-Regierung von dem direkten Vorwurf völkerrechtswidrigen Verhaltens verschont und lediglich auf Medienberichte verweist, die beim Umgang mit Terrorverdächtigen „Verstöße gegen internationales Recht nahe legen“, beruht offenbar auf dem besonderen Charakter des britisch-US-amerikanischen Verhältnisses. Von Rheinland-Pfalz als wegen der US-Airbase in Ramstein speziell betroffenem Bundesland und von der Bundesregierung wäre angesichts des offenen Bruchs deutscher Souveränitätsrechte eine klarere Sprache wünschenswert. 
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